
N0, IS, U Sonnabend, den 2. Mai I846,

Bekanntmachungen des Kbniglichen Landraths-Amtes.
Da bereits schon an mehreren Orten Gewitter mit Schloßen vorgekommen, so fordern wir die Herren

Landräthe «mit Bezugnahme auf die heutige Amtsblattsverfügung auf, den Einsassen Jhres Kreises die baldige
Versicherung ihrer-Feldfrüchte gegen» Ha elschaden drin end zu empfehlen, mit dem ausdrücklichen Geist-gen,
daß selbige bei Unterlassung dieser Vorsi tsmaaßregeh ei Schloßenschaden weder auf Unterstützung, noch aus
Erlaß von Zinsen und Abgaben Seitens des Staats zu rechnen, sondern sich die nachtheiligen Folgen dieser
Unterlassung selbst zuzuschreiben haben werden. Breslary den 18. April 1846.

Königliche Regierung.
gez. von �otten-m.

Vorstehende Verfügung Einer Jtön ichen ochlöblichen Regierung bringe ich hiermit zur öffentlichenJtenntirißnahme Namslauy den 28. &#39; Im: 18 6. .
"Der König! ehe Landratly von �üblen.

Das KreisiMusterungsgeschäft pro 1846 beginnt mit dem 19. Mai und endet am W. mit der Loosung
Die Orts erichte haben an »den unten bestimmten Tagen die Gantoniften, ohne Ausnahme, des Morgens«
spunkt 6 hr hier vorzustellen. Die Loos er, also alle im Jahre 1826 gebor en Eantonrstery stellen sich
außerdem vom anzen Kreise am 23. Mai des Morgens Punkt 7 Uhr der om ission nochmals vor.
Wegen der, der MusterungssKommission vorzulegenden Listen, ist in der nachstehend m Jtreisblatt aufgenom-
menen Jnstruction für die Geri tsschreiber bestimmt. »

Die eingereirhten Ortslsten werden zu ihrer« Umarbeitungmit dem nachsten Ftreisblatte am 9. Mai
den Dorspberichten uruckge eben werden. iS« l n  die zantonisfen vorstellenden Ortsscholzery erscheinen in der vorgeschriebenen Armbinde und mit

� zen o e.
Es gestellerr sich "-

den litten Mai früh 6 Uhr:
·zlltstadt. Butschkau, groß u. klein. Däiedzitz Giesdorf.
Bachwc«iz. Charlottenthai. E ersdors Grambschütz
Bankwuz _ Grenßenborf.  Eiäborf. Q- Brobi .
Belrnsdorn Dammen Ellguth Gühl en.
Böbkvwith Dornberg Erdmannsdorii -
B» mke. - Damni . Frledrlchsber .
Bd! elsdorf. » breit!! au. FriedrichshiiL

· den 20ten Mai früh 6 Uhr:
Glaufcl!e. &#39; aaulwig. - « Michelsdors «. " sp0lkvwin.»

augendorf. �Reichen. Minko 6h!. «« Pirschau.
ennersdors Lankau. . Müh! en. . R en.
erzberg Lorzendorf _ Siia�abel. ·» rauhe.du! ern. DkutsckHoJr«kch-pie. miete}  Rrguhr.M sdvtf oln. archwitp Notdau.»  _   _ ograu-.

Jstschsnddkfx nd. Marchwih Obischart " · "
Jvbannsvorit NeusMakchwltx » Panier-ers.



werden s»

den 22ten Mai früh 6 Uhr:
Schwirlz Sophienthalz « "Strehlitz. . Reichthal
S orsellilz �_ jStabteL- « f Wallendorf Namslau
g melxoitzzgs �V�. Üteineräborf. QBiIiau.

riscl!««äu. · Sterzendorf
» Namslau, den 27. April 1846.

Der Königliche Landikritlx von Ohlem

. « Instruktion für die Gerichtsschreiber
wegen· Führung der S·tammrollen, deren Berichtigungund Revision, sowie Anfertigung der Kreis-Muster-

  ungslisten und Jlsorstellung der Cantonisten beim Musterungs-Geschaft selbst.» _
«« w.sE.,i-e«x.kchs2xxz.kk,sk.kig se«i::«s«sspsi;2«:k3z;2:;sekgsxesgecegkeseksgsss IF«, » z r a en er en.

d§f  dsiå Ttaörimrogiånfsind niltilclz gendetem grsatzgeschåstddurch dån giatnzenbKreis neu aufzuneh-men un o « a une mege at an a en rten ei må igmitE ein . sz u u c. e innen.
« . 2. Die» Stammrollensind in dreifach egn Eremplaren anzulegen, xünd erhitzt; ein Exemplar das

Bataillons-Commando,» das zweite das Landraths-Amt, das dritte verbleibt dem Ortsgericht
§. 3 Es mussen die Stammrollewder Art angelegt· werden, daß sie. mehrere, mindestens 5 Jahre

benutzt werden können, weshalb· auf� jede Seite »nur etwa} bis Zzhaushaltungen eingetragen werden durfen,
decrbtdannh vedrelileilzgnkzkhsiaixeri im?! tzu dendjahiggh erfolglenden Berichtigungen benutzt,- und bedarf es deninachn: me r r 1a ri en euan er igung er ammro en. � . _

- §. 4. Bei Revision der Orts-Stammrollen hat sich herausgestelln daß fast überall in solchen Leute
fortgesührt werden, die längst verzogen sind, an andern Orten neue Zugehörigkeit begründet haben.

Fast in allen Fällen dürfteanzunehmen sein, daß« solche Leute bereits in anderen Stamxnrollen über-
tragen sind, somit ansden Orten, wo sie verzogen, gelöscht werden könnten. �- � �

  Um diese Löschung zu bewirken, das Fortschleppen von nutzlosen Namen in den Stammrollen zu ver-
ringern und endlich ganz zu vermindern, werden sämmtlichtz mit Aufnahme der Stammrollen beauftragte Be:
hörden veranlaßt, noch vor Beginn der Aufnahme der neuen Stammrolle .
a! über alle nach anderen Kreisorten vetzogenen Leute, sichimit dem Ortsgericht des gegenwärtigen Wohn-

{im jener Berzogenen, zu verstcindigem damit die Eintragung dort erfolge. Von-jenen Ortsgerichten
sind aber, daß die Eintragung geschehen, Bescheinigungensp zu ertheilen, auf deren Grund alsdann die
Löschung des« betreffenden Namens in der Stammrolle des bisherigeiikWohnorts unbedenklich erfolgen kann.

b! bei denen, die nach fremden Kreisen verzogen, ist hierher unter Anwendung nachstehenden Musters An-
zeige zu machen. Für die Folgezeit sind solche Ueberweisungen regelmäßig am 25. Februar, 25. Juli und
25.«November einzureichen .

Esversteht sich von selbst,.daß-junge, noch minorenne Leute, welche sich an fremden Orten nur
zeitweise oder zufcillig, vielleichts als Lehrlinge, Gesellen, Arbeiter it. aufhalten, und deren Rückkehr nach deni
Wohnorte der Eltern zu gewartigen steht, in die Stammrolle jenes Wohnortes gehören, somit nicht an andere
Orte zu überweisen sind. ,
 Muster.! Gemeinde N. N; Namslauer Kreises.  ·

» An « Der in hiesiger StammkVolle verzetchvete N· N� »
Ein Konigl HoehwohllöbliVs Landraths-Amt hat seine Zugehörigkeit hieselbst aufgegeben MW tÚ

« zu · , « � nach N. N. Kreis �N.··gezogen.
N N Dieß berichten wirxBehuss Aufnahme desselben,

Zur gescilligen Veranlassung der Eintragung«und«Voll- in dortiger Stamm-N�Ille.
ziehun der Bescheinigung hierüber. « N. N. den, � 18 »Sgamslam den , 18 .  « Das Ortsgerichh

Reinigt. Laiidraths-Amt. · N. N�

er .· i I in ie er rts- amm- v e au genommen. · g «;Dies: im O St sites«Nsden g · &#39;18, » i - »� Das Dorfgericht «
_ »§. 5. Na  der; Ersatz-Instruktion vom -15.-Mar 1844 foII die Revision· der Stamm-Rollen uberallgleichzeitiåi am.5..  til sieben« Jahres stattfinden. Um dicker Bestimmung ipunktlich nachkommen zu iönnen,

mmtliehe �mit Aufnahme der Stamm-Rollen beauftragte Behörden hierdurch gemessenst veranlaßt,
die Beriehtigung ihres« in Händen, habenden Eremplars mit dem. 25.-Warz« zu! beginnen« und haben» sie �hier
fen Terinin der öffentlichen Berichtigung der StainiipRollen des Orts aus zweckentsprechende Weise mindestens
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14 Tage vorher der Gemeinde bekannt« zu machen. Am 5. April» sind die berichtigten Stammrollen-Ereni-
plare durch die Gerichtsschreiber hier vorzulegen und erfolgt demnachstauch die Berichtigung des im Land-
rathsamte befindlichen StammrollewExeMPIaks DUkch dte Gektchksfchkekbet

§. 6. Aus den berüchtigten Stammrollen sind» alsdann die namentlichen Listen der gestellun spsiich-
tigeli Mannschaften von 20 bis 25 Jahren zuertrahiren und zwar find diese Listen jahrgangsweie abge-
schlossen, die Cantonisien unter sich, in jedem Jnhtgnnge Alphabetjsch geordnet, anzufertigen. . «

§. 7. Jn die zu fertigenden Listen geboren; und zwar m den laufenden Jahr ang, den der 20iah-
eigen, selbstredend, alle diejenigen »Cantonisten, welche m diesem Jahre geboren sind, erner nachträglich alle
Diejenigen, welche aus solchen bereits freiwillig bei irgend einer Waffe eingetreten, ferner alle Wanderer und
Diejenigen, welche in fremden Kreisen sich aushalten, gleichwohl aber als hier zugehörig in den Stanimrollen
haben aufgenommen werden mussen. � · » · · - « _ » _
« §. 8. In die Jahrgänge der 2l- bis 25jahrigen Altersklasse sind alle diejenigen Cantonisten aufzu-

nehmen, über welche noch nicht definitiv bestimmt worden ist, wofiir die Loosungs- resp. Gestellungsscheine,
die Jkwakidekp und Ausmustei«ungs-»Scheine, welche die Fsantonpflichtigen vorzulegen haben, die nöthigen An-
haltspunkte gewähren. Ferner geboren in diese Jahrgange gleichfalls die bereits eingetretenen Freiwilligem
falls sie nicht bereits in dem Verfahren als solche§ nachgewiesen find, und die Wanderer, so wie, welche sich
in fremdenKreisen aufhalten, soweit nicht über letztere Cathegorien bereits nachgewiesen worden, daß über sie
durch eine auswärtige Ersatzbehörde definitiv bestimmt worden ist.

§. 9. Jn der Colonne ,,Bemerkungen« der alphabetischeii Aushebungsliste, sind die Vermerkc über
etwaige Reclamationsgründe, sowie auch über moralische Würdigkeit der Cantonisten zu inseriren.

§. 10. Jn der Colonne, welche für die gezogenen Loosnummern bestimmt» ist, ist solche jedesmal
nach dem Loosungsscheine genau einzutragen, und ist es Pflicht der betreffenden Behorden, vorzugsweise sich

»der Ermittelung der einzelnen Loosnuminern zu unterziehen. Bei denjenigen Cantonisten, welche in fremden
Kreisen gelooset haben, ist jedesmal, Behufs schnellerer Beurtheilung der Reihenfolge des Cantonistem der
Kreis, in dem die Loosung erfolgte, mit rother Dinte unter der Loosnummer zu bemerken.

«§ 11. Die so vorbereiteten Listen, in denen allerdings auch alle sich zufällig zur Zeit der Auf-
nahme qm Orte aufhaltenden, nicht in der Stammrolle __ eingetragenen Musterungspflichtigen aufzunehmen
sind, mussen alsdann an, vom Landraths-Amte zu bestimmenden Tagen, durch die Anfertiger dem Kreis-

szSekretair zur Revision, resp. Vergleichung mit den Stammrollen, den früheren Musterungs- und Ueberwei-
ssungslisten auswärtiger Ersatz-Behörden, vorgelegt werden, und erfolgt nach Beendigung dieses Revisionsge-
schäfts sofort die Anfertigung. der Kreismusterungslistew ��- Die Kreismusterungslisten sind gleich den zu fer-
tigenden Ortslisten, nach den einzelnen Jahrgängen angelegt, und erfolgt die Eintragung der Cantonisten aus
den revidirten Ortslisten unter Leitung des Kreis-Sekretairs. «

§. 12. Formulare zu den Ortslisten werden stets in der hiesigen Buchdruckerei vorräthig gehalten
und dienen die revidirten Ortslisten gleichzeitig alsszDoctorlisten, oder mit« andern Worten, es sind mit sol-
chen die Cantonisten vorzustellen, weshalb die für das ärztliche Gutachten bestimmte Rubrik keinesweges zu
Bemerkungen Seitens der Ortsgerichte verwendet werden darf, vielmehr offen bleiben muß.

§. 13. Die revidirten Ortslisten, welche nach Anfertigung der Kreisinusteriingslisten den Dorfge-
richten zurück gegeben werden, haben einmal eiiie größere Gewährleistung ihrer Richtigkeit und Uebereinstim-
mung mit der Kreisliste für sich, als solche neu anzufertigende Vorgestell-Listen haben können, ein andersmal

« vereinfachen solche auch das? Schreibewerh da es dann nicht weiter· erforderlich ist, neue Listen  Exttakte aus
den revidirten! der Commission vorzulegen, wie sie auch, da sie hier nach beendetem Ersatzgeschäft rücksichtlich
der Bestimmungen, welche die Cantonisten erhalten haben, vervollständigt, den Ortsgerichten zur Berichtigung «
ihrer� ·Stammrollen zugefertigt werden, die beste Controlle des Exfatzgeschäfts und den untrüglichsten Anhalt
fiir die »Musterung des folgenden Jahres gewähren. � sDie nach Rückgabe erwähnten Ortslisten an das
Dorsgericht etwa noch vor dem Kreis- Musterungsgeschäft sich ergebenden Veränderungen, durch Zu- oderZWEITER-sitz; in sol e ugerläßlich einzikitragem so« wie die Anzeige solcher Veränderung erfolgen muß, damit
a rei xemplar eri ti t werden ann. . a

§. 14. Bei der Estusterung selbst sind folgende Vorschriften zu beoba ten. Die Cantonksten des
Orts sind am Gestellungstage zur« bestimmteit Zeit, reinlich angezogen Und gewas en, hierunter Aufsicht des
Orts-Vorstandes zc. zu versammeln, sofort bei ihrem Eintreffenzum Messen zu bringen» Hierauf Werden die
Ptannschaften ärztliclj untersucht und trägt der Arzt sein Gutachten in« die vorzulegei·ide, oben erwähnte Orts-
ktste ein. Hierauf erfolgt "die-«Borstellui"ig. der-Cantonisten bei der Commissiom deridiextLoosungsscheine gesam-
Welt» Und nach der Säfte geordnet, vorzulegen sind. ��� Diegsoosungsfcheine werben �hier sofort mit der neuenVCWUWUUZ vervollstandigh und erfolgt auch sofort die Rückgabe derselben an die Dorfgerichte zur Behäizidß
suns �an die Simonisten. i �l-&#39;-- i Die 2 jährige Altersklasse, wir-d am letztern Tage des. sreiwsMusterungsgeschefks
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durch die Ort »Bei-stände der Eommission nochmals Behufs der Loosung vorgeführt, und erhält jeder Cantoi
nist, nach gez genem Loose, seinen Loosungsschein sofort ausgehändigt. ��- Die Ortsgerichte sind dafür ver-
antwortlich, daß sich die Eantonisten auf dem We e, zur und vor der Musterung- und Loosung, so wie hier
selbst ruhig, und anständig betragen, haben deshal unter keinen Umständen zuzu»geben, daß die Eantonisten
anders als unter ihrer speeiellen Aufsicht sind. i� Die diesjåhrigen Ortslisten miisseii, da sie fast ohne Aus-
nahme unrichtig angefertigt find, umgeschrieben werden, und sind bei dieser Umschreibung die vorstehende Ver-
fügungen genau zu beachten. «� Namslau, den 27. April 1846.
�5�

�ieirbtbal, den 29. April 1846. -
Obgleich bei Errichtung der hiesigen evangelischen

Schule noch bedeutende Kostenbeträge zu decken sind,
die, wenn nicht edle Menschenfreunde uns noch milde
Gaben spenden, der hiesigen kleinen und armen evan-
gelifchen Gemeinde fast unüherwindliche Schwierigkei-
ten bereiten würden; so ist es, da die Nothwendigkeit
es erheischt, doch jetzt schon möglich geworden die Schule

Donnerstag den 7. Mai c.
Vormittags 10 Uhr einzuweihen.

Im Namen der hiesi en evaiigelischen Gemeindeerlauben sich die Uiiterzeicgneten dies bekannt u ma-
then und alle edlen Menschenfreunde und Wolglthäter
ihierzii mit der Bitte einzuladen, dieses für die hiesige
evangelische Gemeinde so bedeutungsvolle Fest, durch
ihre Theilnahme verherrlichen zu wollen. «
Die Deputirten der hiesi en .evangelischen Gemeinde.Heide. Gigas Zdnuliselx Miosgh

Berliner Hagelversirherungs-Gesellschaft.
Unter Bezugnahme auf die im heutigen Kreis-

blatte veröffentlichte Aufforderung der Koniglichen
Regierung vom 18ten d. Mts. zur Versicherung »wi-
der Schloßenschadem beehresirh mich Einem hochver-
ehrten landwirthschaftlicheii Publico ergebenst anzuzei-
gen, daß ich als Agent der neuen Berliner Hagel-
Asseruranz auch in diesem Jahre Anträge entgegen»nehme.

_ Die Gesellschaft versichert egen feste Pramieens
feige und findet bei ihr eine Na zahlung niemals statt.
Die Statuten können täglich bei mir eingesehen wer-
den und sind Polieem und Saat-Register-Formulare
vorräthig.

Der Ruf der Sorietät ist ein so ausreichend be·
währter und guter, da ich nur die Versicherung bei
derselben anempfählen ann. «

Die Pr mieensätze sind:
für Halms »und Hülsenfriichte .  . 1 pCt.
- Oelgervachsk . . . i . . . 114 =
- Zandelsgeivachse . . . . . 212 -

s amslau, den 21. Mai 1846.
r· J. Ziel-recht.

1 Thaler Belohnung .
Jn der Nacht vomspck bis 28. pril sind mir

aus meinem Gehöfte zwei neue sbeschlagene Wa en-rader, ein Bord«- und ein Hinterrad, geftoglen
werben. »Wer mir zur Wiedererlan ungs derselben
behulflich ist«, oder mir dem Dieb so ezeichnet, daß
ich ihn gemütlich belangen Bann, erhält obige Be-
lohnung. « Schmiedemeister Eichholz

in d-er deutschen Vorstadt.

Der Köui liebe ßanbrggp. von Ohlem
Bau- und Nutzholz-Verkaufs-Termine. J

» Jm Monat Mai c. finden in der Königliche-n
sOberförsterei Windischmarchwitz noch folgende Bau·
und Nutzholz - Bertaufs - Termine statt:
1! den 7ten im Schutzbezirk Schniograu,
2! den 8ten Schadeguhy
3! den 9ten - Bachwitz
4! den 15ten - Windischmarchwiiz

Vormittags von 10 bis 12 Uhr. -
Es werden unter den bekannten Bedingungen an

bereits aus eschnittenen iind vermessenen H lzern zum
Verkauf ge ellt: Kiefern in allen- Schuizbezirkem Ei-
eben t_n Schadeguhy und Fichten in Schadeguhr und

Windischmarchwitz 
Windischmarchwilz den 26. April 1846.

« Der Königliche Oberförster
. Gentner.

Bei meinem Abgange von. hier, veranlaßt durch
meine Versetzun an die KönigL Regierung zu Bres-
lau, empfehle i mich allen meinen werthen Gönnern
und Freunden zu geneigtem ferneren Wohlwollem

Namslau, den 29. April 1846.
l�Hiver, Kgl. Kreis-Sekretair.

VerkaufsOAuzei e.
Das sub. No. 9.- zu Ober eichen gelegene

Freibaiiergut von circa 105 Morgen nutzbarer Fläche,
so wie eine daran stoßende Ackerparzelle von 2:} Mor-
gen 156 O..- Ruthen, find zusammen baldigst zu
verkaufen« und das Nähere bei dem Dvminium
Giesdorf zu erfahren.

Ltchtbcld - Pdktkaits  Daguerrot preis!
werden von Unterzeichnetem bei jeder Wi erzmq
im Zimmer und! der neuesten Art aufs Scharfsfe
und Klarste angeferti t, und zwar taglich don Mor-
ens 9 Uhr bis Na jmittags 5 Uhr.
ie Siyimg währt nur 5 bis 60 Seeunden.
Die Portraits werden in einer Größe von 6 Zoll

bis zur kleinsten ·Miniatur zu Siegelringem Bro-
s en, Armbändern, Medaillons it. angefertigt. Auch

_ knnen Familie» und Gesellschafts-Gruppen bis zu
10 Personen auf einer Platte darZestellt werden«

Da ich mich nur 10 bis 12 · age hier» aufhalten
kann, so bitte ich um bald geneigte«Auftrage, unter
der Zusicherung, daß ich stets nur vollkommen gelun-
ene Bilder a liefern werde. _�-- Mei Atellier ist im
asthofe zur goldnen Krone in Nam lau.

E. v. Kornatzki.




